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Erläuterungen:

Lage des Geltungsbereiches:   (s. Übersichtsplan)

Gemarkungen:   Bad Salzuflen und Schötmar
Größe des Geltungsbereiches:    ca. 9 ha
Katastergrundlage:    Kataster Maßstab 1.1000, Stand : 22. Januar 2002
                                      Flur 25 Bad Salzuflen, Flur 21 Schötmar  

Planzeichen

SO

I.  Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

                           Sondergebiet  
                           (§ 11 Abs. 3 BauNVO)
                           siehe auch textliche Festsetzungen

                           Mischgebiet  (§ 6 BauNVO)
                           siehe auch textliche Festsetzungen

                           
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 16 BauNVO)

GRZ:  0,8            Grundflächenzahl -GRZ- (§ 16 Abs. 2 Nr.1 BauNVO)
                            siehe auch textliche Festsetzungen Nr. 2.0

GFZ:  2,0            Geschossflächenzahl -GRZ- (§ 16 Abs. 2 Nr.2 BauNVO)

    II-III                 Zahl der Vollgeschosse als Mindest- bzw Höchstgrenze 
                            (§16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)

     III                   Zahl der Vollgeschosse als Mindest- bzw. Höchstgrenze 
                            (§16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)

      II                   Zahl der Vollgeschosse, zwingend 
                            (§16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)  

 H: 13,0 m           max. zulässige Höhe (Firsthöhe bzw. Oberkante Dach) der 
                            baulichen Anlagen über vorhandenem Gelände  (§16 Abs. 2 Nr.4 BauNVO)

3. Bauweise, überbaubare Fläche

      o                   offene Bauweise  (§22 Abs. 2 BauNVO)

      a                   abweichende Bauweise (§22 Abs. 4 BauNVO) zulässig sind auch Baukörper
                           über 50 m Gesamtlänge mit seitlichem Grenzabstand

                           Baugrenze (§23 Abs. 3 BauNVO)

                           Baulinie (§23 Abs. 2 BauNVO)

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

                           öffentliche Verkehrsfläche mit Straßenbegrenzungslinie  
                           (siehe auch Hinweise Nr. 2)

    F/R                 Fuß- und Radweg

                           festgesetzter Einfahrtbereich 

                           festgesetzter Einfahrtbereich (nur Anlieferung)

                           Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten

                           Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung 
                           (private Verkehrsfläche)

5. Festsetzungen gem § 9 Abs.1 Nr. 25 BauGB

                           anzupflanzende Bäume in offenem Pflanzbeet
                           (s. textliche Festsetzungen  Nr.4)

                           Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
                           und sonstigen Bepflanzungen
                           (s. textliche Festsetzungen Nr. 4)

6. Sonstige Planzeichen

                           Mit Leitungsrechten zu Gunsten der Stadt Bad Salzuflen und 
                           der Leitungsträger (Abwasser-bzw. Regenwassserkanäle) zu
                           belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

                           Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
                           (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) siehe textliche Festsetzungen Nr.6.0 und Hinweise Nr. 3

                           Flächen für Versorgungsanlagen, Zweckbestimmung Fernwärme 
                           -Blockheizkraftwerk -  (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) (Siehe textl. Festsetzung Nr. 7.0)

  Private Grünfläche (§ 9 Abs, 1 Nr. 15 BauGB)
          

         St   Umgrenzung von Flächen für Stellplätze  (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

  Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes  (§ 9 Abs. 7 BauGB)
  
  

  Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (§ 1 Abs. 4 BauNVO)

II. Gestalterische Festsetzungen 
(§9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauONW)  

    DN < 30°   zulässige Dachneigung

1.  Fassadengestaltung/Materialien
Die Außenwände der Gebäude sind mit einem  hellen Putz zu versehen oder in einem vergleichbar hellen  
Material herzustellen. Farb- und Materialkombinationen mit Stahl,Holz und Glas sind zulässig.
2.  Werbeanlagen
Parallel zur Fassade angeordnete Werbeanlagen (Flachwerbung) dürfen nur in Form von Einzelbuchstaben 
oder als Schriftzüge in einer max. Gesamthöhe von 1,25 m ohne Hintergrund direkt auf der Wandfläche 
angebracht werden. Sie sind nur bis 20 cm unter der Trauf-, bzw. Dachhöhe zulässig. Die Gesamtlänge der 
Buchstaben hat sich der Hausgestaltung anzupassen. Werbeanlagen mit senkrecht untereinanderstehenden 
Buchstaben dürfen nicht verwendet werden. Bei Flachdächern können Werbeanlagen an der Stätte der 
Leistung ausnahmsweise auch auf der Dachkante zugelassen werden. Einzelne Firmensignets an der Stätte 
der Leistung können ausnahmsweise auch größer zugelassen werden, wenn dadurch das Gesamtbild nicht 
negativ beeinträchtigt wird.
3.  Staffelgeschoss
Bei dreigeschossigen und höheren Gebäuden mit Flachdächern oder flach geneigten Dächern (<15 Grad) ist 
das oberste Geschoss als um mindestens 1,50 m umlaufend zurückgesetztes Staffelgeschoss auszuführen.

III.  Kennzeichnung von Flächen   

Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind  (mit der Nummer der 
Verdachtsfläche nach dem Altlastenkataster Nordrhein-Westfalen)
(siehe auch Hinweise Nr. 1)

       3918         Altablagerung 3918 39M "Auf der Wisch", abgeschlossene 
       39 M          Hausmülldeponie

       3918          Altstandort 3918 117 CM "Hoffmannstraße", 
      117 CM        ehemalige Stärkefabrik

Bei Erdarbeiten muss hier auf Auffälligkeiten im Baugrund hinsichtlich seiner Zusammensetzung, seiner 
Struktur, seiner Farbe und seines Geruchs besonders geachtet werden. Gegebenenfalls müssen 
entsprechende Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, z.B. Einsatz von persönlichen Arbeitsschutzmaßnahmen, 
Entsorgung von hoch belastetem Aushub o.ä., ergriffen werden. Bei Baumaßnahmen sind besondere 
Vorkehrungen zum Schutz vor Beeinträchtigungen durch im Boden vorhandene Schadstoffe zu treffen. Diese 
sind in den Hinweisen Nr. 1 beschrieben. Bei der Ausweisung bzw. der Anlage von Liegewiesen im Bereich 
westlich der Bahnlinie ist der Oberboden auf Belastungen aus den Vornutzungen hin zu untersuchen.

IV. Textliche Festsetzungen   (gemäß § 9 Abs. 1 BauGB)

nur Anlieferung

MI

Flurgrenze

Höhenlinie

Gemarkungsgrenze

gepl. Flurstücksgrenze

Flurstücksgrenze

Bestandsangaben
Vorhandenes Wohngebäude
ggfls. mit Hausnummer

noch nicht eingemessen

Geschossigkeit, z.B. I

Vorhandenes Nebengebäude

II

*

L

1.   

1.1 Sondergebiete gemäß § 11 BauNVO
Für alle Einzelhandelsnutzungen in den festgesetzten Sondergebieten sind die in der folgenden Liste aufgeführten 
nahversorgungs- bzw. zentrenrelevanten Branchengruppen des periodischen und des aperiodischen Bedarfes nicht 
zulässig. Hiervon abweichende Sonderregelungen sind über textliche Festsetzungen in den einzelnen Sondergebieten 
festgelegt.

Liste der nahversorgungs- bzw. zentrenrelevanten Branchengruppen des periodischen und aperiodischen Bedarfes:

periodischer Bedarf - Nahrungs- und Genussmittel 
- Gesundheits- und Körperpflege
- Pharmazeutika

aperiodischer Bedarf
a. Bekleidung/Textilien - Bekleidung

Schuhe/Lederwaren - Lederartikel 
- Schuhe
- Stoffe

b. Hartwaren, bestehend aus:
- Technik - Elektrogeräte, Leuchten 

- Neue Medien 
- Unterhaltungselektronik
- Foto-, Video- und optische Geräte

- Haushalts- und persönlicher - Uhren, Schmuck
  Bedarf - Bücher, Schreibwaren 

- Hausrat, Glas, Porzellan 
- Geschenkartikel
- Musikalien
- Spiel, Sport, Hobby

1.1.1 Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Fachmarktzentrum" 

 Die Gesamtverkaufsfläche der zugelassenen Einzelhandelsbetriebe darf 5.700 qm nicht überschreiten. 
 Es sind ausschließlich Einzelhandelsfachmärkte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm und maximal 

1.000 qm zulässig, soweit bei einzelnen zulässigen Nutzungen keine abweichenden Festsetzungen getroffen sind. 

 alle Einzelhandelsfachmärkte mit Sortimenten, die weder nahversorgungs- noch zentrenrelevant entsprechend 
der Liste unter 1.1 sind. Der Anteil zentrenrelevanter Randsortimente (s. Liste unter 1.1) darf 10 % der 
zugelassenen Verkaufsfläche der einzelnen Fachmärkte nicht überschreiten.

 Fachmarkt für Elektrogeräte und Unterhaltungselektronik mit maximal 1.900 qm Verkaufsfläche . Die 
Verkaufsfläche für Randsortimente -z.B. Tonträger, PC-Spiele, kleinteilige Elektrowaren, Fotogeräte und 
Fotowaren - darf max. 30 % der zugelassenen Gesamtverkaufsfläche betragen.

 Lebensmitteldiscountmarkt 
 Fachmarkt für Kinderwaren. 

Die Verkaufsfläche der zentrenrelevanten Sortimente Bekleidung für Babys und Kleinkinder und Spielwaren darf 
50 % der zugelassenen Verkaufsfläche und zusammen 500 qm nicht überschreiten. Sonstige zentrenrelevante 
Sortimente sind nicht zulässig. (s. Liste)

 Fachmarkt für Sportartikel/Fahrräder mit max. 800 qm Verkaufsfläche. 
Die Verkaufsfläche der zentrenrelevanten Sortimente Sportbekleidung und Sportschuhe darf 50 % der 
zugelassenen Verkaufsfläche und zusammen 400 qm nicht überschreiten. Sonstige zentrenrelevante 
Sortimente sind nicht zulässig. (s. Liste)

 Fachmärkte für Bekleidung/Textilien; 
Die Gesamtverkaufsfläche dieser Fachmärkte ist auf max. 1.000 qm begrenzt.

 Fachmarkt für Schuhe/Lederwaren mit einer maximalen Verkaufsfläche von 700 qm.

 Diskothek und Kino mit insgesamt max. 1.500 qm Geschossfläche 

 den zugelassenen Einzelhandelsbetrieben zugeordnete Büro- und Verwaltungsgebäude
 Räume für freie Berufe
 kommerzielle Sport- und Freizeiteinrichtungen und Anlagen für kulturelle und soziale Zwecke ab dem 

1. Obergeschoss
 ein „Werbepylon" innerhalb der überbaubaren Fläche oder auf der Fläche für Stellplätze. Die Oberkante der 

Werbeanlagen darf eine Höhe von 15 m über vorhandenem Gelände nicht überschreiten. Es sind nur 
Werbeanlagen für auf dem Hoffmanngelände ansässige Betriebe zulässig (Werbung an der Stätte der Leistung). 

 Dienstleistungsbetriebe, soweit sie in einem räumlichen und funktionalen Zusammenhang zu einer zugelassenen 
Nutzung stehen und dieser in der Fläche klar untergeordnet sind. Eigenständige Dienstleistungsbetriebe sind 
nicht zulässig.

 Schank- und Speisewirtschaften, soweit sie in einem räumlichen  und funktionalen Zusammenhang zu einer 
zugelassenen Nutzung stehen und dieser in der Fläche klar untergeordnet sind. Eigenständige Schank- und 
Speisewirtschaften sind nicht zulässig.

1.1.2 Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel / Gewerbe" 

Einzelhandelsnutzungen:
 Zulässig sind Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten und einer Verkaufsfläche von 

mindestens 400 qm und maximal 1.000 qm. Der Anteil zentrenrelevanter Randsortimente (s. Liste unter 1.1) 
darf 10 % der zugelassenen Verkaufsfläche der einzelnen Einzelhandelsbetriebe nicht überschreiten.

 Einzelhandelsbetriebe unter 400 qm Verkaufsfläche können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie 
betriebsbezogen im Zusammenhang mit sonstigen gewerblichen Nutzungen sind und diesen gewerblichen 
Nutzungen flächenmäßig untergeordnet sind. 

 Nicht zulässig sind Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten Sortimenten für den periodischen 
Bedarf (Branchengruppen: Nahrungs- und Genussmittel, Gesundheits- und Körperpflege, Pharmazeutika). 
Eigenständige Getränkemärkte können ausnahmsweise zugelassen werden.

 Nicht zulässig sind Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten des aperiodischen Bedarfes 
(s. Liste unter 1.1)

Sonstige Nutzungen:

 Gewerbebetriebe, die hinsichtlich ihres Emissionsgrades der Abstandsklasse VII (Abstand: 100m) gem. 
Abstandserlass des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NW vom 02.04.1998 zuzurechnen 
sind.

Nicht zulässig sind Bordelle, „Eros-Center" und bordellartige Betriebe.
 Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude
 Anlagen für sportliche Zwecke sowie kommerzielle Sport- und Freizeiteinrichtungen 
 Tankstellen

Tankstellen sind abweichend von der Festsetzung auch eingeschossig zulässig. 
 Schank- und Speisewirtschaften
 Vergnügungsstätten im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO

 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter ab dem 
1. Obergeschoss in Sinne von § 8 Abs. 3 Nr.1 BauNVO

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke
 Dienstleistungsbetriebe, soweit sie in einem räumlichen und funktionalen Zusammenhang zu einer zugelassenen 

Nutzung stehen und dieser in der Fläche klar untergeordnet sind. Eigenständige Dienstleistungsbetriebe sind nicht 
zulässig.

1.2 Mischgebiete gemäß § 6 BauNVO  
Die Mischgebiete werden gemäß § 1 Abs. 4 bis 9 BauNVO wie folgt gegliedert bzw. eingeschränkt:

1.2.1 MI 1-Gebiet

 Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten (§ 6 Abs. 2 Nr. 6 bis 8 BauNVO)
 Vergnügungsstätten gem. § 6 Abs. 3 BauNVO 

MI 1A-Gebiet
 Wohnungen sind erst ab dem 1. Obergeschoss zulässig

 Einzelhandelsbetriebe gem. § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO bis zu einer maximalen Verkaufsfläche von 200 qm pro 
Grundstück. 
Bei Fachmärkten mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten mit einem hohen Flächenbedarf (z.B. Möbel, 
Elektrogroßgeräte, Autozubehör) kann eine Überschreitung bis maximal 700 qm Verkaufsfläche zugelassen 
werden. Der Anteil zentrenrelevanter Randsortimente (s. Liste unter 1.1) darf 10 % der zugelassenen 
Verkaufsfläche der einzelnen Fachmärkte nicht überschreiten.

MI 1B-Gebiet:

 Geschäfts- und Bürogebäude (§ 6 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO)
 Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes (§ 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)
 Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 

(§ 6 Abs. 2 Nr. 5 BauNVO)

 Sonstige Gewerbebetriebe gem. § 6 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO
 Einzelhandelsbetriebe gem. § 6  Abs. 2 Nr. 3 BauNVO

1.2.2 MI 2-Gebiet
 Wohnungen sind erst ab dem 1. Obergeschoss zulässig 

 Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten (§6 Abs. 2 Nr. 6 bis 8 BauNVO)
 Vergnügungsstätten gem. § 6 Abs. 3 BauNVO 

 Einzelhandelsbetriebe gem. § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO bis zu einer maximalen Verkaufsfläche von 200 qm pro 
Grundstück. 
Bei Fachmärkten mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten mit einem hohen Flächenbedarf (z.B. Möbel, 
Elektrogroßgeräte, Autozubehör) kann eine Überschreitung bis maximal 700 qm Verkaufsfläche zugelassen 
werden. Der Anteil zentrenrelevanter Randsortimente (s. Liste unter 1.1) darf 10 % der zugelassenen 
Verkaufsfläche der einzelnen Fachmärkte nicht überschreiten.

MI 2 A-Gebiet:
 Vergnügungsstätten im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO sind zulässig
 Wohnungen sind nicht zulässig
 Ausnahmsweise können Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter ab dem 2. Obergeschoss zugelassen werden

1.3 Zulässigkeit von Sammelwerbeanlagen
In allen Baugebieten können ausnahmsweise in den Bereichen der Hauptzufahrtsstraßen Sammelwerbeanlagen als 
Hinweisschilder auf vorhandene Gewerbebetriebe auf dem Hoffmanngelände (Werbung an der Stätte der Leistung) 
auch außerhalb der festgesetzten überbaubaren Flächen zugelassen werden, soweit dies mit verkehrlichen Belangen 
vereinbar ist. Die Höhe ist beschränkt auf maximal 3,0 m über Straßenhöhe. Die Fläche einer Sammelwerbeanlage 
darf 6 qm nicht überschreiten. Sonstige eigenständige gewerbliche Werbeanlagen sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

2.0   

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO sind die Grundflächen von Garagen, Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen 
im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Grundstück 
lediglich unterbaut wird, auf die Grundflächenzahl mit anzurechnen. Eine Überschreitung der festgesetzten 
Grundflächenzahl durch die in Satz 1 genannten Anlagen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO ist nicht zulässig.

Kartengrundlage : Ausschnitt/Verkleinerung aus der Deutschen Grundkarte 1:5000
vervielfältigt mit Genehmigung der Katasterbehörde des Kreises Lippe - vom 04.01.1999, Nr 4/99

Stadtplanungsamt

3. Änderung des Bebauungsplan 
Nr. 0178A/I

"Hoffmannstraße, südlicher Teil"

"Hoffmannstraße - südlicher Teil"
3. Änderung des Bebauungsplan Nr. 0178A/I

3.0   

3.1 Im MI 1B - Gebiet sind Garagen und Carports nur innerhalb der überbaubaren Flächen, den seitlichen 
Abstandsflächen oder auf den festgesetzten Flächen zulässig. 

3.2 Die Stellplatzflächen sind durch eine bituminöse Decke bzw. durch einen Pflasterbelag zu versiegeln.
3.3 Begrünung der Stellplatzflächen (§9(1) Nr. 25 BauGB)

Stellplatzflächen sind flächenhaft zu begrünen. Für je 6 Stellplätze ist ein langlebiger Laubbaum, Stammumfang 
mindestens 20cm, Hochstamm, der Arten Ahorn, Eiche, Platane oder Linde zu pflanzen und zu erhalten. Die 
Bäume sind in einem offenem Pflanzbeet von mindestens 10 qm Größe zu pflanzen. Pro Baum ist eine 
Pflanzfläche von 6 qm nachzuweisen.

3.4 Die Stellplatzflächen für eine Diskothek im SO-Gebiet „Fachmarktzentrum" müssen im südlichen Bereich des 
SO-Gebietes vorgesehen werden. Die Zu- und Abfahrt ist ausschließlich von Westen (alte Hoffmannstraße) zulässig. 
Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren sind entsprechende Nachweise von den Bauherren zu erbringen.

4.0   

4.1 Die Vorflächen vor den Gebäuden (zwischen Straße und Gebäude) sind, soweit sie nicht für Zufahrten oder Stellplätze 
benötigt werden, als Vorgartenfläche zu bepflanzen. Eine Nutzung als Lager- und Abstellfläche ist nicht zulässig.

4.2  Es ist eine Baumreihe mit standortgerechten Laubgehölzen (z.B. Ahorn, Eiche, Platane, Linde o.ä.) , Hochstämme, mit 
einem Stammumfang von mindestens 20 cm bei einem Pflanzabstand von max. 10 m zu pflanzen und dauerhaft zu 
erhalten.
Die Baumreihe ist mit einer mindestens zweireihigen  standortgerechten Unterpflanzung ( z.B. Feldahorn, Hartriegel, 
Liguster, Weißdorn) zu versehen, bei einem Pflanzabstand von 1,5 m in der Reihe und 1,0 m zwischen den Reihen.
Erforderliche Grundstückszufahrten sind als Unterbrechung des Pflanzstreifens bis zu einer Breite von 6,50 m zulässig. 
Ausnahmsweise können untergeordnete Bauteile und Stellplätze in geringem Umfang zugelassen werden, soweit eine 
durchgehende Baumreihe gem. textl. Festsetzung Nr. 4.1 hergestellt werden kann.

4.3  Flachdächer, die nicht als Terrassen, Ausstellungsfläche o.ä. genutzt werden, sind zu begrünen. Dabei ist eine 
standortgerechte mindestens 8 - 10 Arten umfassende Bepflanzung (z.B. Sedum-Gras-Kraut Begrünung) vorzusehen, 
mit einer darauf abgestimmten Substratzusammenstellung und einer Schichtdicke von mindestens 10 cm. Für eine 
fachgerechte Ausführung ist zu sorgen. Die Dachbegrünung ist dauerhaft zu erhalten.
Ausnahmen hiervon können bei speziellen Gebäudetypen zugelassen werden, sofern eine Begrünung aus technischer 
Sicht nicht machbar ist bzw. einen unverhältnismäßig hohen Aufwand hervorrufen würde (z.B. Glasdächer, 
Zeltkonstruktionen o.ä. )

4.4  Die Anpflanzungen sind spätestens in der auf der bauordnungsrechtlichen Schlussabnahme bzw. der Anzeige der 
Fertigstellung der baulichen Anlage folgenden Pflanzperiode abzuschließen.

5.0  (§ 9 Abs. 1 Nr. 16  i.V.m. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)  

5.1 Das auf versiegelten Flächen- anfallende Niederschlagswasser ist, soweit es nicht durch Dachbegrünungen etc. 
zurückgehalten und zur Verdunstung gebracht werden kann, über Regenwasserkanäle ortsnah in die Bega abzuleiten. 
Durch geeignete Maßnahmen (z.B. Öl- und Benzinabscheider) ist sicherzustellen, dass das einzuleitende Wasser 
nicht durch Stellplatznutzung o.ä. belastet ist. Eine Versickerung ist innerhalb der gekennzeichneten Flächen, deren 
Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, nicht zulässig. Anderweitige Regenwassernutzungen 
sind zulässig.

5.2 Soweit zur gedrosselten Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers Regenrückhaltungen erforderlich werden, 
sind diese auf den Grundstücken selbst vorzusehen. Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren ist der entsprechende 
Nachweis von den Bauherren zu erbringen.

6.0.  (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)  

In den gekennzeichneten Bereichen sind für die entsprechenden Lärmpegelbereiche die erforderlichen resultierenden 
Schalldämm-Maß (erf.R'w,res ) der Außenbauteile lt. DIN 4109 Tab.8 Spalte 4 bei Aufenthaltsräumen für Wohnungen
im Baugenehmigungsverfahren vom Antragsteller nachzuweisen. 
- Lärmpegelbereich IV: erf. R'w,res. = 40 dB
- Lärmpegelbereich V: erf.R'w,res. = 45 dB
- Lärmpegelbereich VI: erf. R'w,res. = 50 dB
Für Büroräume in den jeweiligen Lärmpegelbereichen kann das erf.R'w,res des Außenbauteils um 5 dB(A) niedriger 
liegen als die o.g. Werte für Aufenthaltsräume in Wohnungen.

7.0  (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB)  

Für alle neu beantragten Nutzungen wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB ein 
Anschluss- und Benutzungszwang an ein Blockheizkraftwerk (Fernwärme) festgesetzt.

8.0
 (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 0178A/I "Hoffmannstraße - südlicher Teil"  zur Zuordnung der Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft) zu den geplanten Eingriffen 
bleiben bestehen.

9.0   

In den Sichtdreiecken sind Nebenanlagen und Einrichtungen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO unzulässig. 
Einfriedigungen, Hecken und Strauchwerk dürfen eine Höhe von 0,80 Meter nicht überschreiten. Bäume sind auf 
2,50 Meter astfrei zu halten.

Hinweise:  

1. Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind; Sanierungs- und 
Sicherungsmaßnahmen als Auflagen für nachfolgende Baugenehmigungsverfahren

Die gewünschte Wirkung sowie ihre zeitliche Gewährleistung werden bei den überbauten Flächen durch die 
Bauausführung selbst unmittelbar sichergestellt. Die öffentlichen und privaten Verkehrsflächen einschließlich der 
Zufahrten und Stellplätze sind  so zu versiegeln, dass es zu keiner Versickerung von Niederschlägen kommt. Der 
Bau von Versickerungsanlagen wird unter Bezug auf § 51(a) LWG wegen des vorrangigen öffentlichen Interesses 
am qualitativen Grundwasserschutz untersagt. 

Durch Auflagen in den Baugenehmigungen wird vorgeschrieben, dass unversiegelte Freiflächen in den Baugebieten 
mit unbelastetem kulturfähigen Boden in einer Mächtigkeit  von mindestens 0,5 m abgedeckt werden. Auf den 
Flächen mit Baum-Pflanzgebot sind keine Auflagen erforderlich, weil bei sachgerechter Ausführung der Arbeiten der 
Bodenauftrag (Vegetationstragschicht und Unterboden) die angegebene Mindeststärke überschreitet.

Bei Hausgartenflächen im Mischgebiet MI 2 A ist gegebenenfalls eine Andeckung mit unbelastetem kulturfähigen Boden 
in einer Mächtigkeit von mindestens 100 cm durch eine entsprechende Auflage in der Baugenehmigung sicherzustellen. 

Die Offenlegung und die Entnahme von Grundwasser ist unzulässig.

2. Öffentliche Verkehrsflächen
Die Darstellung der Aufteilung der innerhalb der Straßenbegrenzungslinien liegenden Fläche hat lediglich hinweisenden 
Charakter.

3. Bereiche mit festgesetzten Schalldämm-Maßen (s. auch textl. Festsetzung Nr. 6)
Da an einigen gekennzeichneten Baugrenzen die Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV überschritten sein könnten, 
werden an diesen Gebäudefassaden bei Schlafräumen Belüftungseinrichtungen empfohlen, wobei motorisch 
betriebene Lüftungen außerhalb des Fensterbereichs bevorzugt werden sollten.

4. Verstöße gegen gestalterische Festsetzungen gemäß § 86 BauONW
Verstöße gegen die gemäß § 86 BauONW vorgenommenen gestalterischen Festsetzungen werden gemäß 
§ 84 Abs. 1 BauONW als Ordnungswidrigkeit geahndet. 

5. Kulturgeschichtliche Bodenfunde
Wenn bei Erdarbeiten kulturgeschichtliche Bodenfunde oder Befunde (Tonscherben, Metallfunde, dunkle 
Bodenverfärbungen, Knochen, Fossilien) entdeckt werden, ist nach §§ 15 und 16 des Denkmalschutzgesetzes die 
Entdeckung unverzüglich der Gemeinde oder dem Amt für Bodendenkmalpflege - hier im Auftrag; Lippisches 
Landesmuseum Detmold (Tel. 05231/9925-0, Fax 05231/9925-25) - anzuzeigen und die Entdeckungsstätte drei 
Werktage in unverändertem Zustand zu halten."
"Vor Beginn der Erdarbeiten ist dem Lippischen Landesmuseum Detmold, Ameide 4, 32745 Detmold, Telefon 
05231/9925-0, Fax 0521/9925-25, die zeitliche Möglichkeit einer archäologischen Voruntersuchung einzuräumen."

6. Quellenschutzverordnung
Für den Planbereich findet die Quellenschutzverordnung Bad Oeynhausen - Bad Salzuflen vom 16.07.1974 
(veröffentlicht im Amtsblatt des Regierungspräsidenten Detmold 1974, S. 286 - 292) Anwendung, wonach hier die 
Zone III aD festgelegt wurde. Danach unterliegen folgende Tatbestände einer Genehmigungspflicht:
1. Die Errichtung oder wesentliche Änderung von gewerblichen Anlage jeder Art.
2. Bodeneingriffe von mehr als 3 m unter Gelände
3. Das Lagern oder Ansammeln wassergefährdender Stoffe jeder Art. Eine Lagerung dieser Stoffe (insbesondere 
Rohöl, Benzine u.s.w.) in Anlagen mit einem Fassungsvermögen von insgesamt mehr als 25.000 l unterirdisch 
oder in einem Fassungsvermögen von 50.000 l oberirdisch, ist verboten.
4. Das Einleiten von Niederschlagswasser in den Untergrund.
5. Das vorübergehende Absenken des Grundwasserstandes von mehr als 3 m unter Gelände.

7. Kampfmittelräumdienst
Sollten bei den Ausschachtungsarbeiten verdächtige Gegenstände oder außergewöhnliche Verfärbungen auftreten, 
ist die Arbeit aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen und der Staatl. Kampfmittelräumdienst zu benachrichtigen.

8. Bodenaushub
Gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Lippe vom 29.05.2000 ist unbelasteter Boden so 
auszubauen, zwischen zu lagern und zu transportieren, dass Vermischungen mit Bauschutt, Baustellenabfällen und 
anderen Abfallstoffen unterbleiben. Weiterhin soll Bodenaushub innerhalb des Plangebietes verbracht werden, soweit 
dies technisch möglich ist. Sollte dies nicht möglich sein, sollte gemäß Abs. 3 geprüft werden, inwieweit 
Bodenaushub über einen internen Massenausgleich bei parallelen Baumaßnahmen zu verwerten ist (Abrufbar ist die 
Boden- und Bauschuttbörse NRW unter der Internet-Adresse: ).
Alle Angebote und Nachfragen können auch kostenlos über die Gewerbeabfallberatung der Kreisverwaltung Lippe 
unter den Tel. Nr. 05231/62-672 und 62-665 eingegeben oder vorhandene Angebote oder Nachfragen abgerufen werden. 
Unbelasteter Bodenaushub, der nicht innerhalb des B-Planes verbracht werden kann, ist nach § 4 Kreislaufwirtschaft- 
und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) in der derzeit gültigen Fassung vorrangig stofflich zu verwerten. Um eine Verwertung der 
Bodenaushubmassen im Sinne des § 4 KrW/AbfG zu erleichtern, kann das Material aufbereitet werden. Belasteter 
Bodenaushub ist unter dem EAK-Abfallschlüssel 170599D1 „Bodenaushub, Baggergut sowie Abfälle aus 
Bodenbehandlungsanlagen mit schädlichen Verunreinigungen" als besonders überwachungsbedürftiger Abfall zu 
entsorgen. Die Vorgaben des KrW/AbfG sowie des untergesetzlichen Regelwerkes insbesondere die Verordnungen 
über Verwertungs- und Beseitigungsnachweise (Nachweisverordnung) vom 10.09.1996 sind grundsätzlich zu beachten.

9. Ausbau des Fernmeldenetzes
Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Planbereich sollen der Deutschen Telekom, Niederlassung 
Münster, BZN 69 (Bezirksbüro Zugangsnetz) Herford, Maschstraße 11, in 32052 Herford, so früh wie möglich, 
mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden
Vor Tiefbauarbeiten über oder in unmittelbarer Nähe von Anlagen der Deutschen Telekom ist es erforderlich, dass sich 
ie Bauausführenden vorher mit dem Projektbüro Netze 30, Detmold, Rathenaustraße 28, 33102 Paderborn, 
Tel.: 05251/3033507 in die genaue Lage dieser Anlagen einweisen lassen.

Nachrichtliche Übernahmen gemäß § 9 Abs. 6 BauGB:  

                              unterirdische Hauptversorgungsleitungen (z.B. Fernwärme)

Plananzeige / Plangenehmigung
Der Bebauungsplan ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB
am 10.11.2004
ortsüblich bekannt gemacht worden.

Bad Salzuflen, den 30.11.2004

Satzungsbeschluss
Dieser Bebauungsplan ist gem. § 10 BauGB
vom Rat der Stadt Bad Salzuflen nach 
Prüfung der Anregungen am 22.09.2004
als Satzung beschlossen worden.

Bad Salzuflen, den 20.10.2004

Erneute öffentliche Auslegung
Der Entwurf dieses Bebauungsplanes hat 
einschließlich der Begründung gem. § 3 (3) BauGB 
vom 23.07.2004 bis 11.08.2004 einschließlich, 
öffentlich ausgelegen. Ort und Zeit der öffentlichen 
Auslegung sind am 15.07.2004
ortsüblich bekanntgemacht worden.

Bad Salzuflen, den 20.10.2004

Aufstellungsbeschluss
Dieser Bebauungsplan ist gem. § 2 (1) BauGB
durch Beschluss des Planungsausschusses der
Stadt Bad Salzuflen vom 26.11.2002
aufgestellt worden.
Der Aufstellungsbeschluss ist am 10.12.2002
ortsüblich bekanntgemacht worden.

Bad Salzuflen, den 20.10.2004

Stadt Bad Salzuflen, den 12.08.2004       Amtsleiter:   Winkler
Entwurf Stadtplanungsamt  -  Fassung vom 12.08.2004

Katasternachweis
Die Darstellung des ausgewiesenen Zustandes 
innerhalb des Planungsgebietes stimmt bis auf 
folgendes mit dem Katasternachweis überein: 
Die mit einem (*) gekennzeichneten Gebäude sind 
nachrichtlich übernommen und im Kataster noch nicht 
nachgewiesen.
Es wird bescheinigt, daß die Festlegung der 
städtebaulichen Planung geometrisch eindeutig ist.

Stand der Kartengrundlage vom November 2002

Kreis Lippe, Fachbereich
Vermessung und Kataster

Detmold, 12.10.2004
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Verfahrensstand: Satzungsbeschluss

Verfahren
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Öffentliche Auslegung
Der Entwurf dieses Bebauungsplanes hat 
einschließlich der Begründung gem. § 3 (2) BauGB 
auf die Dauer eines Monats
vom 05.04.2004 bis 05.05.2004 einschließlich, 
öffentlich ausgelegen. Ort und Zeit der öffentlichen 
Auslegung sind am 25.03.2004
ortsüblich bekanntgemacht worden.

Bad Salzuflen, den 20.10.2004

Kreisvermessungsamtsrat

Rechtsgrundlagen:   

- Baugesetzbuch (BauGB)   in der Bekanntmachung der Neufassung vom  27. August 1997 (BGBI. I S. 2141), zuletzt 
  geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3762).
- Bauordnung für das Land Nordrhein - Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW)  i. d. F. der Bekanntmachung 
  vom 1. März 2000 (G.V.NRW S. 255) zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.05.2000 (G.V.NRW S. 439).
- Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90)  i. d. F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBI. I 1991 S. 58).
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)  i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. I S. 132), geändert durch 
  Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  in der Neufassung vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1193)
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  vom 12. Februar 1990 (BGBl. I S. 205) geändert durch 
  Artikel 1 des Gesetzes vom 27.Juli 2001 (BGBl. I S. 1950)
- Bundesbodenschutzgesetz ; Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von 
  Altlasten (Bundesbodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502)
- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW ) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
  (GV NRW S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. 04 2002 (GV NRW S. 160)
- Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz -LWG-)  in der Fassung der 
  Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV NW S. 926 / SGV NW 77)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  i.d.F. der Bekanntmachung vom 14. Mai 1990 (BGBl. I S. 880), zuletzt 
  geändert durch Gesetz vom 11. September 2002 (BGBI. I S. 3622)
- Abstandserlass NRW , RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (V B 5 - 8804.25.1) vom 
  02. April 1998 (MBl. Nr. 43 vom 02. Juli 1998 S. 744)
- Einzelhandelserlass NRW . , gem. RdErl. d. Ministeriums für Stadtentwicklung, Kultur und Sport, d. Ministeriums für 
  Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr, d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung, und Landwirtschaft 
  u. d. Ministeriums für Bauen und Wohnen vom 07.05.1996 (SMBL.NRW. Nr. 38 vom 20.06.1996, S.922)

jeweils in der aktuell gültigen Fassung

gez. Dr. Honsdorf

gez. i.A. Kruel

gez. Oberweis

gez. Dr. Honsdorf

gez. Oberweis

gez. Oberweis


